
Herzlich willkommen

Ladegutsicherung

Peter Bauregger  Wien, 14.12.2006



Gesetzliche Grundlagen

15. Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz (7. Führerscheingesetz-Novelle)
und die Straßenverkehrsordnung geändert werden

6. Abschnitt Vormerksystem 
§ 30a.
12.Übertretungen des §

 

102 Abs.

 

1 KFG

 

1967, wenn ein Fahrzeug gelenkt wird,
dessen technischer Zustand oder dessen nicht entsprechend gesicherte Beladung
eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt, sofern die technischen Mängel oder
die nicht entsprechend gesicherte Beladung dem Lenker vor Fahrtantritt auffallen hätten müssen;



Grundbegriffe in der Ladungssicherung

Formschlüssige Ladegutsicherung

Kraftschlüssige Ladegutsicherung

Reibung μ

Lastverteilungsplan (Achslast)

Physikalische Kräfte

Fahrzeug



Physikalische Kräfte

Wann tritt die größte Bremskraft auf?



Reibung (μ)

Reibung –

 

zwischen Ladegut und Ladefläche

Reibung –

 

zwischen den Ladegütern

Gleitreibung

Haftreibung 

„Mikroverzahnung“

Materialpaarung trocken nass

Holz / Holz 0,20 -

 

0,50 0,20 -

 

0,25
Metall / Holz 0,20 -

 

0,50 0,20 -

 

0,25
Metall / Metall 0,10 -

 

0,25 0,10 -

 

0,20
Beton / Holz 0,30 -

 

0,60 0,30 -

 

0,50

Reibung –

 

bei verschiedenen Materialpaarungen (lt. VDI 2700)

Entscheidend in der Ladungssicherung !



Erhöhung des Reibwiederstands mit 

ANTIRUTSCHMATTEN

μ  = 0,6



Fahrzeug – Aufbau 

Stirnwand nach EN 12642 = Kraftaufnahme 40% der Nutzlast

Wird aber nur bis 5 Tonnen geprüft –
 

bei gleichmäßig über die Fläche bis 
1,40 m verteilter Last.
Gilt auch für 28 Tonne LKW

Seitenwand nach EN 12642 = Kraftaufnahme 30% der Nutzlast

24% über Bordwand + 6% über Plane aber nur bei vollflächiger Belastung
z.B. bei SCHMITZ CargoBull

 
7,5 Tonnen 

Gilt auch für 28 Tonne LKW

Zurrpunkte nach DIN 75410 Teil 1 / EN 12640

Müssen gekennzeichnet sein –
 

z.B. mit Etikett auf der Rückwand
Bei LKW ab 12 t nur für 2000 kg ausgelegt
Fahrzeuge über 2,2 m müssen mind. 6 Zurrpunkte haben



Lastverteilungsplan (Achslast)

Quelle: AUVA



Lastverteilungsplan (Achslast)

Quelle: AUVA

Ladegut hat ein Gewicht von 7,5 t und eine Länge von 6 m.



Lastverteilungsplan (Achslast)

Quelle: AUVA



Formschlüssige Ladegutsicherung



Kraftschlüssige Ladegutsicherung

Diagonalzurren

Niederzurren



Diagonalzurren

Beim Diagonalzurren ist die erforderliche zulässige Zugkraft der Zurrmittel (Zurrgurte, 
Zurrketten) abhängig von der Größe der Winkel ά

 

und β!

Der Winkel ά

 

(Winkel zwischen Ladefläche und Zurrmittel) sollte zwischen 20°

 

-

 

65°

 

liegen!

Der Winkel β

 

(Horizontalwinkel zwischen Fahrzeugs-Längsrichtung und Zurrmittel) sollte zwischen 
6°

 

-

 

55°

 

liegen!

Wichtig –

 

Zurrpunkte an Ladung und Fahrzeug müssen die entsprechenden Festigkeit aufweisen!

Auch hier gilt: Je höher der Reibbeiwert (μ) desto besser und geringer muss die erforderliche 
Festigkeit (LC) des Zurrmittels sein!



Niederzurren

Wichtige Einflusskriterien:

 

Reibung 

Winkel ά

Vorspannkraft (STf)



Verpflichtende Angaben lt. EN-Norm

Angebe der NORM: EN 12195-2 

Werkstoff (Blaues Etikett = PES)

Zulässige Zugkraft in direktem Zug – Angebe in daN

Vorspannkraft (STf ) 

Hersteller oder in Verkehrbringer 

Hinweis “nicht heben, nur zurren“

Code für Verfolgbarkeit der Herstell-Charge

Eingenähter Teil 

Zulässige Zugkraft in 
Umreifung – nicht 
mehr nötig!





Hilfsmittel zur Ladegutsicherung

Zurrgurte

Zurrketten

Staupolster

Kanthölzer / Keile

Netze

Antirutschmatten

Rungen

Kantenschutz, Schutzschläuche







Hakentypen



Ablegekriterien bei Zurrgurten

-

 

fehlendes Etikett

-

 

seitliche Einschnitte von in Summe mehr als 10% der Bandbreite

-

 

Verletzung des Gutbandes in der Dicke von mehr als 10%

-

 

beschädigte Beschlagsteile –

 

aufgebogene Haken

- beschädigte, verrostete Ratschen

-

 

Beschädigung der Nähte

-

 

Verformung durch Wärmeeinfluss

-

 

Schäden durch aggressive Stoffe z.B. Säuren, Laugen







Niederzurren
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